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An die 
staatlichen Realschulen 
 
in Bayern 
 
- per E-Mail - 

 

Ihr Zeichen / Ihre Nachricht vom Unser Zeichen (bitte bei Antwort angeben) München, 14.09.2009 
 V.3 - 5 P6001.1 - 5.98266 Telefon: 089 2186 2549 
  Name: Herr Püls 
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Ausschreibung von Funktionsstellen 
 
 
Folgende Funktionsstellen sind zum Schulhalbjahr 2010 zu besetzen: 

 

1. Die Stelle der Realschulrektorin / des Realschulrektors an folgenden 

staatlichen Realschulen: 

 
 Buchloe (BesGr. A 15) 

 Pfarrkirchen (BesGr. A 15) 

  

Um diese Stellen können sich Lehrkräfte des staatlichen Realschul-

dienstes bewerben, die zum Schulhalbjahr 2010 mindestens seit drei 

Jahren ein Amt der Besoldungsgruppe A 14 und höher in der Laufbahn 

der Realschullehrer innehaben. 

 

Eine Teilzeitbeschäftigungsmöglichkeit besteht nicht. 

 
Es wird erwartet, dass die Schulleiterin / der Schulleiter am Schulort 

selbst oder in unmittelbarer Umgebung wohnen wird. 

 
 
 
 
 
 

Bayerisches Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus 
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Termine für die Vorlage der Bewerbungen zu Punkt 1: 

bei der Leitung der Schule, 
 an der die Bewerberin / der Bewerber tätig ist 23. September 2009 
 
beim Ministerialbeauftragten 
 des abgebenden Aufsichtsbezirks 02. Oktober 2009 
 
beim Ministerialbeauftragten 
 des aufnehmenden Aufsichtsbezirks 13. Oktober 2009 
 
beim Ministerium 26. Oktober 2009 

 
 

2. Die Stelle der ständigen Vertreterin / des ständigen Vertreters der 

Schulleiterin / des Schulleiters an folgenden staatlichen Realschulen: 

  
Geretsried (BesGr. A 14 + AZ) 

Hammelburg (BesGr. A 14 + AZ) 

Ismaning (BesGr. A 14 + AZ) 

Vöhringen (BesGr. A 14 + AZ) 

 

Sollte im Zuge der Besetzung der Stelle einer Realschulkonrektorin / 

eines Realschulkonrektors die Stelle der Zweiten Realschulkonrekto-

rin / des Zweiten Realschulkonrektors dieser Schule frei werden, so 

wird grundsätzlich die Stelle der Zweiten Realschulkonrektorin / des 

Zweiten Realschulkonrektors ebenfalls aus dem Kreis der sich bewer-

benden Beamtinnen und Beamten besetzt. Eine Einschränkung der 

Bewerbung auf die Erste Konrektorenstelle ist ausdrücklich zu vermer-

ken. 

 
Es wird erwartet, dass die ständige Vertreterin / der ständige Vertreter 

der Schulleiterin / des Schulleiters am Schulort selbst oder in unmittel-

barer Umgebung wohnen wird. 
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3. Die Stelle der Zweiten Realschulkonrektorin / des Zweiten Realschul-

konrektors an folgenden staatlichen Realschulen: 

 
 Amberg (BesGr. A 14) 

 Brannenburg (BesGr. A 14) 

 Erlangen I (BesGr. A 14) 

 Hof (BesGr. A 14) 

 Karlstadt (BesGr. A 14) 

 Pfarrkirchen (BesGr. A 14) 

 Schongau (BesGr. A 14) 

 Sonthofen (BesGr. A 14) 

  
 

Für die aufgeführten Stellen unter Punkt 2 und 3 gilt: 

 

Es können sich Lehrkräfte des staatlichen Realschuldienstes bewer-

ben, die zum Schulhalbjahr 2010 nach der Lebenszeitverbeamtung 

mindestens drei Jahre im staatlichen Realschuldienst tätig sind und ein 

Amt in der Besoldungsgruppe A 13 und höher in der Laufbahn der Re-

alschullehrer innehaben. 

  

Teilzeit ist (in begrenztem Umfang) möglich. 

 
Termine für die Vorlage der Bewerbungen zu Punkt 2 und 3: 

bei der Leitung der Schule, 
 an der die Bewerberin / der Bewerber tätig ist 23. September 2009 
 
bei der Leitung der Schule, 
 an der die Funktionsstelle zu besetzen ist 2. Oktober 2009 
 
beim Ministerialbeauftragten 
 des abgebenden Aufsichtsbezirks 2. Oktober 2009 
 
beim Ministerialbeauftragten 
 des aufnehmenden Aufsichtsbezirks 13. Oktober 2009 
 
beim Ministerium 26. Oktober 2009 
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4.  In den folgenden Aufsichtsbezirken der Ministerialbeauftragten für die 

 Realschulen sind Funktionsstellen für Beratungsrektorinnen als System-

 betreuerin/ Beratungsrektoren als Systembetreuer an staatlichen Real-

 schulen in Bayern in der Besoldungsgruppe A 14 zu besetzen: 

 

 1 Stelle im Aufsichtsbezirk Mittelfranken 

 1 Stelle im Aufsichtsbezirk Oberpfalz 

 2 Stellen im Aufsichtsbezirk Oberbayern-Ost 

 
Um diese Stellen können sich Lehrkräfte bewerben, die zum Schulhalb-

jahr 2010 nach der Lebenszeitverbeamtung mindestens drei Jahre im 

staatlichen Realschuldienst tätig sind und ein Amt in der Besoldungs-

gruppe A 13 und höher in der Laufbahn der Realschullehrer innehaben. 

Zudem muss die sich bewerbende Lehrkraft an einer staatlichen Real-

schule des jeweiligen Aufsichtsbezirks tätig sein und dort mindestens 60 

Computerarbeitsplätze betreuen. 

 

 Die Bewerberinnen und Bewerber geben ein formloses Bewerbungs-

 schreiben bei ihrer Schulleiterin / ihrem Schulleiter ab. Die Schulleitung 

 leitet dieses zusammen mit einer Stellungnahme an den zuständigen 

 Ministerialbeauftragten weiter. Die Schulleitung wird gebeten, für diese 
 Stellungnahme das aktualisierte Formular (www.realschule.bayern.de /  

 Schulleitung / Formulare / Änderung des Beschäftigungsverhältnisses / Stellung-

 nahme zur Bewerbung um die Stelle einer Beratungsrektorin / eines Beratungs-

 rektors) zu verwenden. 

 

 Termine für die Vorlage der Bewerbungen: 
 
  bei der Leitung der Schule, 
   an der die Bewerberin / der Bewerber tätig ist 23. September 2009 
 
  beim Ministerialbeauftragten 
   des jeweiligen Aufsichtsbezirks 2. Oktober 2009 
 
  beim Ministerium 19. Oktober 2009 
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Für alle oben aufgeführten Funktionsstellen gilt: 

 

Frauen werden besonders aufgefordert, sich zu bewerben (Art. 7 Abs. 3 

BayGlG). 

 

Die Stellen sind für die Besetzung mit schwerbehinderten Menschen geeig-

net. Bei ansonsten im Wesentlichen gleicher Eignung werden Schwerbe-

hinderte bevorzugt berücksichtigt (Nr. IV.4.2 Fürsorgerichtlinien 2005). 

 

Die Schulleitung wird gebeten, die Lehrkräfte umgehend auf diese Aus-

schreibung hinzuweisen. In geeigneter Weise sind auch in Betracht kom-

mende abwesende Lehrkräfte zu verständigen. 

 

 

gez. Püls 

Leitender Ministerialrat 

 

 
 

 
 

 
 

 


